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Ziffer 1—9 des Art. 2 enthaltene Aufzählung der
Zwecke, denen die Bundessubvention. zugewendet
werden darf, mit zu revidieren, einesteils um die

Benützung der Bundessubvention fur die Zukunft
auf die wichtigsten jener Zwecke zu beschränken,
und um anderseits die Subvention gutfindenden-
falls auch für Maßnahmen zur Förderung der na-
tionalen Erziehung der schulpflichtigen Jugend, im
Sinne der Motion des Herrn Ständerat Dr.
Wettstein vom Juni 1915 zu verwenden. Die
Kantone und die Mitglieder der Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren lehnten aber
dieses Vorhaben mehrheitlich nach beiden Rich-
tungen entschieden ab, indem sie für die

Die Rettung der christlich
Der deutsche Katholikentag vom 28./31. Aug.

1929 in Freiburg i. B. war auf das Thema
„Rettung der christlichen Familie" eingestellt. In
einer kurzen Betrachtung über die weitschichtige
Frage schreibt Schriftleiter Dr. Otto Kunze in der
Münchner „Allgem. Rundschau" (31. Aug. 1929)
u. a.:

„Eine rechte Familienpflege baut nicht in erster
Linie Genesungsheime und Sportplätze, sondern
Wvhnhäuser mit Gärten. Sie erhöht nicht die so-

zialen Lasten, sie zahlt aber höhere Löhne. Sie
fördert auch nicht die Schule auf Ko-
st en der Familie. Das ist ein Kapitel für
sich, aber eines der wichtigsten. Deutschland leidet
unter einer Verschuldung (sollte es nicht heißen:
Verschalung, d. h. U e b e r-betvnung der Schule?
D. Schr.) wie kein anderes Volk. Die Schule be-

gnügt sich nicht, ein notwendiges abgegrenztes
Wissen zu vermitteln, sie will den Kindern alles
werden. Schulgärten, Schulbäder, Schulspeisungen,
Schulwanderungen! Was dem kleinen Menschen
das Elternhaus und die Heimat geben soll, wird-
von der Schule an sich gezogen und ihm auf künst-
lichen Wegen beigebracht, als Konserve: sozusa-

gen vitaminfrei.

Hier muß aufs nachdrücklichste eingesetzt wer-
den. Die Schule ist zu entlasten, die Familie zu
stärken. Niemand anders als Vater und Mutter
dürfen dem Kind eigentliche Lebenskunde und die

Ueberlieferung unseres Volkstums beibringen. Es
geht auch nicht an, daß Schulpaläste mit allem
Luxus gebaut werden (ebensowenig natürlich Pa-
läste für Krankenkassen und Finanzämter) und die

Familien weiter in Mietskasernen »der Baracken
Hausen. Oeffentlicher Wohlstand auf Kosten des
privaten ist ein gefährliches Blendwerk und umso
gefährlicher, je mehr er den Masten zugutekommt.
Denn um so mehr löst er dann die natürlichen Be-
Ziehungen der Gesellschaft und Wirtschaft auf und

Kantone fernerhin die bisherige Freiheit in der

Verwendung der eidgen. Subvention postulierten
und anderseits geltend machten, daß die Primär-
schulstufe sich für Maßnahmen zur Förderung der
nationalen Erziehung im engern Sinne überhaupt
nicht eigne. In Uebereinstimung mit der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz beantragt der Bundesrat,
auch die Ziffern 1—9 des Art. 2 unverän-
dert zu belassen."

Unsere Leser werden dieser Frage zweifelsohne
volle Aufmerksamkeit schenken, greift sie doch da

und dort ganz merklich ins Schulleben und in den

Haushalt des Lehrers ein.

»

n Familie und die Schule
schafft ein Volk von Sklaven, die keine sittliche

Pflicht zur Arbeit kennen, selbstverständlich auch

keine Familienpslicht."
Es liegt eine große Wahrheit in diesen Wor-

ten, wenn auch zu dem und jenem Punkte ein
Fragezeichen gesetzt oder eine ergänzende Bemer-
kung gemacht werden könnte. Die Forderungen der

deutschen Schulreformer gehen tatsächlich oft sehr

weit, und wenn ihnen nachgelebt wird, muß die
Familie in den Augen der Kinder mehr und mehr
an Bedeutung verlieren. Allerdings drängten sich

der Schule meist erst dann diese geuen Auf-
gaben auf, als die Familie in weitgehendem Maße
als Erziehungsfaktor versagte, eine Erscheinung,
die nicht so sehr der Schule zur Last geschrieben
werden darf, sondern vielmehr dem modernen Er-
werbsleben und einer geldgierigen Wvhnungs-
Politik, die dem Unbemittelten ein erträgliches Fa-
milienleben fast verunmöglichen.

Besonders können wir aber die Auffassung des

Verfassers nicht teilen, wenn er der Schule bloß
mehr die Aufgabe zubilligt, „ein notwen-
diges abgegrenztes Wissen zu ver-
Mitteln". Da müßte der Lehrer zum misten-
schaftlichen Handwerker hinabsinken, und auch dem

Elternhaus wäre damit am allerwenigsten ge-
dient. Denn die Familie ist auch in der Erziehung
sehr stark aus die Mitarbeit der Schule angewie-
sen. Nur muß dafür gesorgt wenden, daß Schule
und Elternhaus in ihren Erziehungszielen mitein-
ander übereinstimmen, und in der Frage ist nicht
die Schule, sondern die Familie zielange-
bend. Darum kann auch nur die konfessionelle
Schule der Familienerziehung wirklich und in vol-
lem Umfange dienen, nie und nimmer aber die

„neutrale" Schule, die auf die besten Erziehungs-
werte zum vornherein verzichtet, wenn sie wirklich
„neutral" bleiben will, und deswegen auch nie mit
der Erziehungsarbeit des Elternhauses in engem
Kontakt sein kann I. T.
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